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smartTIMES
Haupttarif gültig ab 01.04.2025

Marktpreisabhängiger Strombezug
mit fixen Preiszonen

Off-Peak pro kWh 9,82 CentGrundpauschale pro Monat 2,99 Euro

Peak pro kWh 13,75 CentShoulder pro kWh 11,29 Cent

Für KundInnen mit einem Stromverbrauch bis zu 100.000 kWh pro Jahr und funktionstüchtigem Smart Meter. Alle Preisangaben inkl. 20 % USt. und kaufmännisch gerundet auf 
2 Nachkommastellen.

Allgemeine Hinweise: Der Vertrag kann jederzeit unter Einhaltung einer Frist von 2 Wochen vom Kunden schriftlich gekündigt werden. Der gewünschte Lieferbeginn darf zum Zeitpunkt 
des Vertragabschlusses 4 Wochen nicht überschreiten. Der Tarif beinhaltet eine Gesamtrechnung gegliedert nach Energiekosten, Netzkosten, Steuern und Abgaben sowie die frei 
wählbaren Zahlungsoptionen Online Banking oder Abbuchungsauftrag (SEPA-Mandat). Netznutzungs-, Netzverlust- und Messentgelt sowie die gesetzlich vorgegebenen Zuschläge, 
Beiträge, Förderbeiträge und Abgaben sind in den angeführten Energiepreisen nicht enthalten. Ebenfalls nicht enthalten sind allfällige gesetzlich geregelte Gebrauchsabgaben, die vom 
Netzbetreiber sowie Energielieferanten in Rechnung gestellt werden und vom jeweiligen Bundesland bzw. von der jeweiligen Gemeinde abhängig sind. 

Voraussetzung: Ein Smart Meter (intelligenter Stromzähler) mit vollem Funktionsumfang ist seit mindestens drei Monaten in Betrieb. Der Smart Meter muss zudem auf die erweiterte 
Funktion IME umgestellt sein, um die Übermittlung der Energiedaten im 15-Minuten-Takt sicherzustellen und es darf keine „Opt-Out-Option“ gewählt sein. Sollte sich innerhalb des 
Anmeldeprozesses herausstellen, dass kein Smart Meter vorhanden ist oder die technischen Anforderungen nicht erfüllt werden, wird der gewählte Tarif bei Neukunden durch den 
Haupttarif smartBASIC ersetzt. Bei Bestandskunden bleibt der bestehende Tarif aufrecht. Solange sich der Kunde nicht aktiv beim zuständigen Netzbetreiber meldet, um die erweiterte 
Funktion IME zu beantragen und sich nach Freischaltung erneut für den gewünschten Tarif anmeldet, verbleibt dieser im smartBASIC. Der Kunde muss über eine gültige E-Mail-Adresse 
verfügen und stimmt der Verwendung und Verarbeitung seiner Verbrauchsdaten durch die Energie Steiermark Kunden GmbH zu.

Rechnungsart: Ist ein intelligentes Messgerät (Smart Meter) verbaut und von deinem Netzbetreiber als smart gemeldet, hast du die Möglichkeit statt einer jährlichen Abrechnung mit 
monatlichen Teilzahlungsbeträgen eine monatliche Abrechnung mit variablen Rechnungsbeträgen zu wählen. Bitte beachte, dass monatliche Abrechnungen aufgrund saisonaler 
Unterschiede deines Stromverbrauchs zu stark schwankenden Abbuchungsbeträgen führen können.  

Smart Meter Konfiguration: Falls du während der Nutzung des Tarifs von deinem Netzbetreiber von IME auf IMS oder DSZ umgestellt wirst, behalten wir uns vor für diesen Zeitraum mit 
einem Durchschnittspreis von Off-Peak, Shoulder und Peak abzurechnen. Weitere Informationen findest du unter www.smartenergy.at/spottarif. 

Preisinformation: Über die Entwicklung des Energiepreises wird monatlich informiert – dafür ist die Bekanntgabe einer gültigen E-Mail-Adresse erforderlich.

Teilzahlungsbetrag: Der Jahrespreis zur Berechnung des Teilzahlungsbetrages wird ausgehend vom aktuellen Monatspreis hochgerechnet. Aufgrund der monatlichen Preis- 
bewegungen empfiehlt es sich, den Teilzahlungsbetrag regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.

Zusatztarif: Falls du über einen zusätzlichen Stromzähler für die Warmwasseraufbereitung verfügst, gilt auch dafür der Tarif „smartTIMES“. Dabei handelt es sich um die „Zeitzone Nacht“ 
bzw. ist für unterbrechbare Zähler in der Zeit zwischen 22 Uhr bis 6 Uhr beschränkt. Bei Kündigung des Haupttarifs endet dieser Zusatztarif zeitgleich.

Hinweise zum Strommarkt: Im Tarif smartTIMES werden Energiemengen in direkter Abhängigkeit vom Energiebörsenpreis bzw. aktuellen Energiemarkt-Geschehen kurzfristig beschafft.  
Es handelt sich somit um einen monatlich variablen Tarif, der dir direkte Vorteile bei sinkenden, aber auch Risiken bei stark steigenden Marktpreisen bietet.

Vorleistungsmodell: Bei Vertragsabschluss wird zwischen dem Kunden und der Energie Steiermark Kunden GmbH das Vorleistungsmodell vereinbart. Im Rahmen dieses Verrechnungs-
modells wird das vom Netzbetreiber verrechnete Entgelt gemeinsam mit dem Entgelt für die Energielieferung abgerechnet.

 
Monatliche Preisanpassung

 Fixe Preiszonen

 Erneuerbare Energie aus Österreich

Mit unserem Stromtarif bieten wir perfekte
Voraussetzungen für vorausschauende Naturen an! 

Mit drei unterschiedlichen Preiszonen ausgestattet,
kannst du auf einfache Art und Weise all deine
Stromverbraucher gezielt in die preisgünstigste 
Zone legen und hohe Verbrauchszonen bewusst 
vermeiden. Dank monatlicher Preisanpassung 
profitierst du außerdem von neuen Marktpreisent-
wicklungen. So ist grüner Strom planbar und 
trotzdem flexibel.

Kennst du schon energyLIVE? Mit energyLIVE, dem modernsten Energie-Monitoring Österreichs, ermöglichen wir 
dir, deinen gesamten Stromverbrauch sichtbar zu machen. Verfolge direkt auf deinem Smartphone, wieviel Energie 
in deinem Zuhause gerade über deinen Stromzähler fließt. Mehr Infos auf smartenergy.at/energylive

service@smartenergy.at 
Rückruf vereinbaren:

smartenergy.at/kontakt
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Die monatliche Preisanpassung wird wie folgt berechnet:

Preis-Berechnungsmethode smartTIMES

Die monatlichen Anpassungen orientieren sich an der European Energy Exchange (EEX) – die führende Energiebörse in Europa. 
Dem flexiblen Tarif liegen die dort gehandelten Börsenprodukte „Austrian Power Future Base Front Month“ zugrunde. Diese sind auch 
online auf www.eex.com unter „Marktdaten“ abrufbar. Der EEX-Preisindex wird mittels  Durchschnitt des Produktes „Austrian Power 
Future Base Front Month“ gebildet.

smartTIMES Zonen (O,S,P) werden jeweils mit 1.2 eines Jahres entsprechend der EPEX Spot Preise des Vorjahres neu eingeteilt. Dabei 
werden über ein Jahr der Durchschnittspreis pro Stunde gebildet. Die acht teuersten Durchschnittsstunden sind Peak, die acht güns-
tigsten sind Off-Peak und die acht mittleren Shoulder.

Preis – Off-Peak (aktuell)  =  Austrian Power Future Base Front Month
Preis – Shoulder (aktuell)  =  Austrian Power Future Base Front Month + 15 % Aufschlag
Preis – Peak (aktuell)         =  Austrian Power Future Base Front Month + 40 % Aufschlag

Preiszonen smartTIMES
 Off-Peak (günstig) 01:00–04:59 Uhr & 11:00–14:59 Uhr
 Shoulder (mittelpreisig) 00:00–00:59 Uhr, 05:00–06:59 Uhr, 09:00–10:59 Uhr, 15:00–16:59 Uhr & 23:00–23:59 Uhr
 Peak (Höchstpreis-Zeit) 07:00–08:59 Uhr & 17:00–22:59 Uhr

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 24:00

Produkterklärung smartTIMES: smartTIMES unterteilt sich in drei Preiszonen: Off-Peak als die günstigste Zone, Shoulder als Mittelpreiszone 
sowie Peak als Höchstpreiszone. Jeder dieser drei Preiszonen setzt sich aus jeweils acht Stunden pro Zone zusammen. Diese acht Stunden 
werden jeweils zum 01.02. jedes Jahres ermittelt und orientieren sich an den acht günstigsten, acht mittelpreisigen und acht höchstpreisigen 
Stunden des Vorjahres (EPEX Spot AT). Nach der Ermittlung werden die Stunden der drei Preiszonen zugeordnet und für das kommende Jahr 
fixiert und somit für euch planbar gemacht. Jeder der drei Preiszonen erhält monatlich eine Preisanpassung und orientiert sich damit dyna-
misch am jeweils aktuellen Marktgeschehen (EEX – European Energy Exchange).

Abweichend von Punkt 8 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Lieferung von elektrischer Energie der Energie Steiermark 
Kunden GmbH, 8010 Graz, Leonhardgürtel 10, wird der Energiepreis monatlich bis spätestens 5. des Monats unter Anwendung der 
angeführten Formel angepasst – diese Preisanpassung wird ausdrücklich vereinbart.


